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der Ruhr-Universität Bochum 
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Promotionsordnung 
der Evangelisch-Theologischen Fakultät 

der Ruhr-Universität Bochum 
Vom 12. April 1990 

Aufgrund des 5 2 Abs. 4 und des 5 94 Abc. 4 des Gesetzes uber die wis- 
senschaftlichen Hocnschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (WissHG) 
vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926). zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. März 1988 (GV. NW. S. 1441, hat die Ruhr-Universität Bochum die 
folgende Promotionsordnung als Satzung erlassen: 
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.,- 5 1 
Doktorgrad 

(1) Die Evangelisch-Theologische Fakultät verleiht den Grad eines Dok- 
tors der Theologie (Dr. theol.) aufgrund selbstandiger wissenschaftlicher 
Leistungen aus dem Bereich der Evangelischen Theologie in einem or- 
dentlichen Promotionsverfahren. 
(2) ,Sie verleiht für hervorragende wissenschattliche Verdienste um Theo- 
logie und Kirche in ihren verschiedenen Arbeitsfeldern den Grad eines 
Doktors der Theologie ehrenhalber (D. theol.) aufgrund eines Beschlusses 
des Fakultätsrates der Evangelisch-Theologischen Fakultät. 

9 2 
Zweck der Promotion 

Durch die Promotion wird eine uber das allgemeine Studienziel hinausge- 
hende Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewie- 
sen. Die Befähigung wird aufgrund einer schriftlichen Arbeit (Dissertation), 
die den Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse auf dem Gebiet der Evan- 
gelischen Theologie erweitert. sowie durch eine mündliche Prüfung fest- 
gestellt. Letztere kann in der Form eines Rigorosums oder einer Disputa- 
tion erfolgen. Für die Disputation gelten die in 5 12 Abs. 2 genannten Vor- 
aussetzungen. 

5 3 
Promotionsausschuß 

(1) Der Fakultätsrat setzt einen Promotionsausschuß ein. Er besteht aus 
funf Professoren der Fakultät, die die fünf Disziplinen Evangelischer Theo- 
logie (Altes Testament - N e ~ e s  Testament - Kirchengeschichte - Syste- 
matische Theologie - Praktische Theologie) repäsentieren, sowie zwei 
Vertretern aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Fakultät, 
von denen einer promovieri sein soll, und zwei Studenten der FakultB1. Die 
Amtszeit des Promotionsausschusses beträgt in der Regel zwei Jahre. die 
der studentischen Mitglieder ein Jahr. Für Professoren ist unmittelbare 
Wiederwahl nur einmal möglich. 

(2) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter mussen Professoren auf Le- 
benszeit sein und werden vom Fakultätsrat gewählt. 
(3) Der Promotionsausschuß ist beschlußfähig. wenn zwei Drittel seiner 
Mitglieder anwesend sind. Beschlusse des Ausschusses weraen mit ein- 
facher Mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des jeweils 
Vorsitzenden den Ausschlag. 
(4) Der Promotionsausschuß hat dafür zu sorgen. daß die Bestimmungen 
der Promotionsordnung eingehalren werden. Er ist Auskunits-, Vermin- 
lungs- und Schlichtungsinstanz in allen die Promotion betreflenden Fra- 
gen fur alle an der Promotion beteiligten Personen. Entscheidungen und 
Maßnahmen des PromotionSausschusses werden in einem eigenen Pro- 
tokollhett festgehalten. Die an einem bestimmten Promotionsvertahren 
Beteiliaten haben das Recht auf Einblick in die sie betreflenden Abschnine. 
Die ~&chlusse des Promotionsausschusses werden den an etnem be- 
stimmten Promotionsverfahren Beteiligten schriftlich mitgeteilt und mit ei- 
ner Rechtsbehelfsbelehrung versehen. 
(5) Der Promotionsausschuß hat folgende Aufgaben: 
1. Er entscheidet über die Anerkennung als Doktorand der Evangelisch- 

Theologischen Fakultät und die Eintragung in die Doktorandenliste mit 
dem Arbeitstitel fur die Dissertation. 

2. Er spricht die Zulassung zum Promotionsvertahren aus. 
3. Er vermittelt auf Wunsch des Doktoranden in. Fragen, die den Verlauf 

des Verfahrens betreffen oder bei Konflikten, die während des Vertah- 
rens auftreten, und ist Beschwerdeinstanz gemäß $ 15. 

4. Er prüft Anträge von Bewerbern, die ihre Dissertation ohne Beteiligung 
eines Betreuers geschrieben haben, und empfiehlt einen Referenten 
und Korreferenten fur die behandelte Thematik. 

5. Er befindet im Benehmen mit den Referenten über Ausnahmen nach 
5 9 Abc. 3. 

9 4 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion 

(1) Voraussetzung für die Me\dung zur Promotion ist ein durch Fakultäts- 
examen oder ein gleichwertiges kirchliches Examen oder eine Magister- 
prüfung in Evangelischer Theologie oder eine abgeschlossene Erste 
Staatsprüfung fur das Lehramt für die Sekundarstufe I1 im Fach Evangeli- 
.sche Religionslehre abgeschlossenes Studium von acht Semestern der 
Evangelischen Theologie. Mindestens vier Semester sollen an einem 
deutschsprachigen theologischen Fachbereich einer Universität, minde- 
stens zwei an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universi- 
tät Bochum verbracht sein. 
(2) Zum Promotionsverfahren wird ferner zugelassen, wer eine andere, 
den Studiengang abschließende Prüfung nach einem einschlägigen wis- 
senschafilichen Studium der Evangelischen Theologie mit einer Regelstu- 
dienzeit von wenigstens sechs Semestern und daran anschließende an- 
gemessene, auf die Promotion vorbereitende Studien nachweisen kann. 
(3) Im Übrigen kann auch zur Promotion zugelassen werden, wer nach 
abgeschlossenem Fachhochschulstudium durch ein ergänzendes Stu- 
dium im Sinne des 5 87 Abs. 4 WissHG*) zu einem Abschluß gelangt. der 
dem eines grundständigen Studiums im Fach Evangelische Theologie 
äquivalent ist  
(4) Bei ausländischen Studiengängen und Abschlußprüfungen gelten die 
Absatze 1 bis 3 entsprechend. Die Gleichwertigkeit der Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Promotion wird durch die von Kultusministerkonfe- 
renz und Westdeutscher ReMorenkonferenz gebilligten Äquivalenzverein- 
barungen festgeslellt. In Zweifelsfällen soll die Zentralstelle für auslän- 
disches Bildungswesen gehört werden. 
(5) Grundsätzlich ist der Nachweis über Latinum, Graecum und Hebrai- 
cum Voraussetzung der Zulassung. In Ausnahmefällen kann der Promo- 
!ionsausschu8 bei auslandischen Studenten. deren theologischer Ausbil- 
dungsgang eine der drei Sprachen nicht vorsah, den Nachweis entspre- 
chender Sprachkenntnisse im Lateinischen oder im Hebrbischen erlas- 
sen. 

5 . 5  
Annahme als Doktorand 

(1) Ein Gesuch auf Annahme als Doktorand -der Evangelisch-Theologi- 
schen Fakultgt ist schriftlich an den Vorsitzenden des Promotionsaus- 
schusses zu richten. Mit der Annahme ist die Eintragung in die DoMoran- 
denliste der Evangelisch-Theologischen Fakultät verbunden. 
(2) Dem Gesuch sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Ein ausführlicher Lebenslauf. 
2. Das Reifezeugnis oder ein von der zuständigen staatlichen Stelle als 

gleichwertig anerkanntes Zeugnis über den Hochschulzugang. 
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'1 wird zur Zeit nichi angeboien 








